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Die Änderung der AVBFernwärmeV könnte nicht näher am 
aktuellen politischen Zeitgeschehen sein: Nachdem der 
deutsche Gesetzgeber in Reaktion auf den Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine bereits das Gesetz zur Siche-
rung der Energieversorgung (Energiesicherungsgesetz – 
„EnSiG“) zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
geändert hat, sind in der Konsequenz nun auch Preisrege-
lungen die Fernwärmeversorgungsunternehmen betref-
fend angepasst. Die mit Änderung des EnSiG eingeführte 
Preisanpassungsmöglichkeit für Gaslieferanten drohte 
sich fortlaufend auf Fernwärmeversorgungsunternehmen 
auszuwirken, die unter Einsatz von Gas Fernwärme erzeu-
gen. Um erhebliche Liquiditätsengpässe bei den Fernwär-
meversorungsunternehmen zu vermeiden, wurde in der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung mit Fernwärme („AVBFernwärmeV“) eine erleich-
terte Preisweitergabeklausel eingefügt. 
Die Änderung der AVBFernwärmeV ist am 18. Juli 2022 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Sie ist am 19. Juli 
2022 in Kraft getreten. 
 
Status quo: Gasversorgungsengpässe und Ände-
rung des EnSiG 
 
Der bald halbjährlich andauernde Angriffskrieg auf die Uk-
raine offenbart immer mehr seine Auswirkungen auf die 
Gasversorgung in Deutschland – die Branche ächzt. Der 
deutsche Gesetzgeber hat bereits reagiert und mit Gesetz 
vom 20. Mai 2022 (BGBl. 2022 I, 730) das EnSiG modifi-
ziert. Danach ist es im Falle einer sogenannten Gasman-
gellage Energieversorgungsunternehmen erlaubt, die 
Gaspreise gegenüber ihren Kunden auf ein „angemesse-
nes Niveau“ anzupassen, § 24 Abs. 1 S. 1 EnSiG. Die Gas-
mangellage bezieht sich dabei auf den Notfallplan Gas, 
konkret auf die ersten beiden von insgesamt drei Stufen. 
Die erste Frühwarnstufe und die zweite Alarmstufe werden 
dabei vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz („BMWK“) ausgerufen. In Deutschland wurde die 
Frühwarnstufe bereits am 30. März 2022, die Alarmstufe 
am 23. Juni 2022 ausgerufen. Als dritte und letzte Eskala-
tionsstufe gibt es die Notfallstufe, welche per Verordnung  
 

 
 
durch die Bundesregierung ausgerufen würde. Dies ist bis-
her noch nicht geschehen.  
 
Die im EnSiG eingeführte Preisanpassungsmöglichkeit für 
Gaslieferanten betrifft in der Folge auch Fernwärmeversor-
gungsunternehmen. Können diese die sie als Kunden der 
Gaslieferanten treffende Preiserhöhungen nicht selbst 
zeitnah an ihre Kunden weitergeben, so drohen ihnen er-
hebliche Liquiditätsengpässe. 
 
Änderung des § 24 AVBFernwärmeV 
Erleichterte Preisweitergabeklausel für Wärmeliefe-
ranten 
 
Der Gesetzgeber hat mit der Änderungsverordnung zur 
Einfügung einer zeitlich erleichterten Preisweitergabeklau-
sel in den Fällen von § 24 EnSiG die Absätze 5 bis 7 im § 
24 AVBFernwärmeV eingefügt. 
 
Kernstück ist der neue § 24 Abs. 5 AVBFernwärmeV wo-
nach einem Wärmelieferanten bei Erhöhung des Gasprei-
ses durch den Gaslieferanten gestattet wird, die Preisan-
passung gegenüber dem Kunden abweichend von den 
vertraglich vereinbarten Zeitpunkten eher auszuüben. Der 
Wärmelieferant darf frühestens zwei Wochen nach der 
Gaspreiserhöhung die Preisanpassung weitergeben. Im 
Gegenzug erhalten die Kunden bei Ausübung des Preis-
anpassungsrechts durch das Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen ein Sonderkündigungsrecht.  
 
Das Recht gilt nicht nur für Wärmelieferanten, die selbst 
Wärme auf Basis von Erdgas erzeugen, sondern auch für 
jene, die ihre Wärme von einem solchen Wärmelieferanten 
beziehen. 
 
In der im Bundesgesetzblatt am 19. Juli 2022 veröffentlich-
ten Fassung hat es noch geringfügige verbraucherfreund-
liche Änderungen gegenüber des Referentenentwurfes 
gegeben: So ist die Frist zur Ausübung des Kündigungs-
rechts für den Kunden von zwei Wochen auf vier Wochen 
erhöht worden. Zudem hat der Wärmelieferant den Kun-
den in der Preisanpassungsmitteilung nicht nur über das 
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Kündigungsrecht, sondern auch über das Überprüfungs-
recht nach § 24 Abs. 6 S. 1 AVBFernwärmeV zu informie-
ren.  
 
Vorliegen einer Gasmangellage und erhebliche Re-
duktion der Gasimportmengen 
 
Die Neuregelung des § 24 Abs. 5 bis 7 AVBFernwärmeV 
ist nur für den Fall anwendbar, dass in Deutschland die 
Alarm- oder Notfalllage ausgerufen wurde. Das folgt aus 
§ 24 Abs. 5 AVBFernwärmeV, der voraussetzt, dass ein 
Energieversorgungsunternehmen gegenüber einem Fern-
wärmeversorgungsunternehmen nach § 24 Abs. 1 oder 4 
EnSiG den Preis für die Lieferung von Gas zur Fernwär-
meerzeugung erhöht hat. Ausweislich ihres Wortlautes ist 
nach der Vorschrift des § 24 EnSiG die Ausrufung der 
Alarm- oder Notfallstufe gemäß des Notfallplanes Gas er-
forderlich.  
 
Da in Deutschland die Alarmstufe am 23. Juni 2022 aus-
gerufen wurde, gelangt die Neuregelung des § 24 Abs. 5 
bis 7 AVBFernwärmeV unmittelbar nach ihrem Inkrafttre-
ten am 19. Juli 2022 zur Anwendung. 
Sobald das BMWK die Alarmstufe zurücknimmt, bleibt 
§ 24 AVBFernwärmeV zwar formell in Kraft, findet aber 
keine Anwendung mehr. Infolge der Aufhebung der Alarm- 
oder Notfallstufe ergeben sich für das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen nach § 24 Abs. 7 AVBFernwärmeV 
Mitteilungspflichten gegenüber dem Kunden. 
 
Weiter verlangt § 24 Abs. 5 AVBFernwärmeV in Verbin-
dung mit § 24 Abs. 1 S. 1 EnSiG die Feststellung der Bun-
desnetzagentur, dass eine erhebliche Reduzierung der 
Gesamtgasimportmengen nach Deutschland vorliegt. 

Diese Voraussetzung ist indes nur falkultativ („kann“), fer-
ner ist die Feststellung durch die Bundesnetzagentur bis-
her nicht erfolgt.  
 
Ausblick und weitere Instrumente für Fernwär-
meversorgungsunternehmen 
 
Formell ist die Änderung des Preisanpassungsrechts in 
§ 24 AVBFernwärmeV somit bereits am 19. Juli 2022 in 
Kraft getreten, auch die Ausrufung der Alarmstufe als we-
sentliche Voraussetzung ist gegeben. 
 
Anwendbar wird die Vorschrift jedoch erst, wenn Gasliefe-
ranten eines Fernwärmeversorgungsunternehmens die 
Gaspreise nach § 24 EnSiG erhöhen. 
 
Bis dahin bleibt offen, wie weitreichend das Preisanpas-
sungsrecht für Fernwärmeversorger tatsächlich greift. 
Fraglich bleibt außerdem, ob der Wärmelieferant seine er-
höhten Gasbezugspreise eins zu eins an seine Kunden 
weitergeben kann oder ob er sich an in Wärmelieferver-
träge vereinbarte Indizes halten muss.  
 
In der Branche werden bereits weitere praktikable Lösun-
gen zur Preisweitergabe diskutiert, wie die Erhöhung der 
Abschlagszahlungen nach § 25 AVBFernwärmeV. Dabei 
ist jedoch ungewiss, ob die Abschlagszahlungen nicht un-
terjährig, sondern erst mit der nächsten Preisanpassung 
angepasst werden dürfen.  
 
Immerhin: Mit der erleichterten Preisweitergabe unter Än-
derung von § 24 AVBFernwärmeV hat der Verordnungs-
geber konsequent die Rechte und schließlich die System-
relevanz der Wärmelieferanten für die Aufrechterhaltung 
der Versorgungssicherheit in Deutschland anerkannt.  
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autorinnen Dr. Liane Thau und/oder Freya Elisabeth Humbert unter +49 30 884 503-187 oder lthau@goerg.de / 
fhumbert@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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